
Chemie II (120.004) Richtlinien im SS 2018 

 
Alle Zweitsemestrigen müssen sich über mu-online zur Lehrveranstaltung (120.004) bis 20.2.2018 
anmelden!  
 
Für das Konversatorium zu Chemie II (120.045) müssen Sie sich extra bis 20.2.2018 anmelden. 
 
Für die Teilnahme an der vorlesungsbegleitenden Prüfung „Chemie II“ gelten im SS 2018 
folgende Regeln:  

a) Die Anmeldung zur vorlesungsbegleitenden Prüfung muss gesondert bis 23.2.2018 um 23.55 Uhr 
über mu-online (Prüfung „2.3.2018 vorlesungsbegleitend") erfolgt sein. Zu diesem System werden nur 
die Zweitsemestrigen der MUL der Studienrichtungen W, IU, IET, IL, K, M, RI, RT, MM mit Matrikel-
Nr. 117xxxxx sowie Zweit- bzw. Viertsemestrigen der Studienrichtungen AG und PE mit Matrikel-
Nr. 116xxxxx und 117xxxxx (außer Studierende aus dem Vorstudienlehrgang bzw. Studierende 
mit Universitätswechsel) zugelassen. 

Information: Sie können nur einmal, in der Regel im 2. Semester, am vorlesungsbegleitenden 
Prüfungssystem teilnehmen. Danach stehen drei schriftliche Gesamtprüfungstermine (die den gesamten 
Prüfungsstoff umfassen) pro Semester zur Auswahl. Bitte beachten Sie, dass alle Chemie II Termine im 
mu-online ersichtlich sind! 

b) Die Teilnahme an allen drei vorlesungsbegleitenden Teilprüfungen wird vorausgesetzt, da es keine 
Wiederholungsmöglichkeit gibt. Bitte kommen Sie pünktlich zur Prüfung. Bei Zuspätkommen werden Sie 
für diese Teilprüfung nicht mehr zugelassen!  

c) Für alle Teilprüfungen ist nur der Studentenausweis, Schreibzeug ohne Federpenal sowie ein 
Taschenrechner (nur zum 1. Teiltest!) mitzubringen. Es werden keine elektronischen Geräte, auch kein 
Taschenrechner mit alphanumerischer Tastatur und kein Periodensystem am Platz zugelassen! Handys 
abschalten und bitte mit Ihren Taschen am Rand ablegen! Für nicht deutschsprachige Studierende wird 
ein Wörterbuch, aber kein Sprachcomputer zugelassen. 

d) Für eine positive Beurteilung sind im anorganischen Teil (Kapitel 16-20) mindestens 50 % der Punkte 
notwendig, wobei beim 3. Teiltest sowohl im anorganischen und organischen Teil (Kapitel 21-22) Teil 
jeweils mindestens 50 % erreicht werden müssen. 

e) Nach Antritt zur 1. Teilprüfung besteht keine Rücktrittsmöglichkeit! 

f) Der Lernstoff ist prinzipiell kumulativ, wobei aber schwerpunktmäßig immer der neu hinzugekommene 
Stoff geprüft wird. 

Stoff für die 1. Teilprüfung (2.3.2018, 8.30-10.00 Uhr) ist bis Seite 58.       
Stoff für die 2. Teilprüfung (16.3.2018, 8.30-10.00 Uhr) ist bis Seite 111.    
Stoff für die 3. Teilprüfung (27.4.2018, 8.30-10.00 Uhr) ist bis zum Ende. 

g) Die Hörsaaleinteilung wird einen Tag vor den Teilprüfungen auf unserem Schaukasten im 
Verbindungsgang und die Ergebnisse der Teilprüfungen an unseren Anschlagtafeln im EG und 2. Stock 
des Chemiegebäudes bekanntgegeben. 
 
h) Es gelten folgende Termine für die Einsichtnahme beim jeweiligen korrigierenden Assistenten:  

1. Teiltest am Montag, 12.3.2018, 13.00-14.00 Uhr 
2. Teiltest am Montag, 23.4.2018, 13.00-14.00 Uhr 
3. Teiltest am Montag, 14.5.2018, 13.00-14.00 Uhr. 

 
i) Bitte haben Sie Verständnis, dass ausnahmslos keine persönlichen, telefonischen und schriftlichen 
Rückfragen zu den Ergebnissen beantwortet werden.  

 
Tipp für Prüfungsanmeldungen in mu-online 

Wenn Sie sich im richtigen Studienplan befinden, finden Sie Ihre Prüfungstermine unter der LV. Wenn Sie in einem 
späteren Semester Prüfung machen wollen, gehen Sie in mu-online auf den Lehrstuhl, dann in der Spalte 
„Forschung & Lehre“ – „Prüfungstermine“ anklicken, und Sie finden eine Übersicht über alle aktuell am Lehrstuhl 
angebotenen Prüfungstermine und Sie haben dann vorne im Anmeldezeitraum einen Anmeldebutton. 
 

Leoben, 18.12.2017 


